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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1995

Norm

AktG §199

Rechtssatz

Totalnichtigkeit greift jedenfalls dann ein, wenn anzunehmen ist, daß der übrige Beschlußteil ohne den unmittelbar

von der Nichtigkeit betroffenen Teil nicht zum Beschluß erhoben worden wäre.
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